
Landeshauptstadt Magdeburg 

– Der Oberbürgermeister – 
 

 

 
Drucksache 
DS0370/20 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

13.07.2020 

Dezernat: V Amt 51 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 04.08.2020 nicht öffentlich Genehmigung OB 

Jugendhilfeausschuss 27.08.2020 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
FB 02, Kinderb. 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA   

KFP   

 BFP   

 Klimarelevanz   

 
Kurztitel 
 
Förderung der Kinderstadt "Böckelville" 2021 mit 30.000 EUR 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dass die Kinderstadt „Böckelville“ 2021 durchgeführt wird 
und dafür 30.000 EUR bereitzustellen sind.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit  5151 Jugendamt Pflichtaufgabe X ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

 36201000  ja, Nr.  X nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 2021 JA  NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:  TB5151 
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2021 201.000  51510000  53182400 171.000 30.000 

20...           

20...           

20...           

Summe:            201.000                                                                                     171.000           30.000 
 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

20...           

20...           

Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:      JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich      51 

Sachbearbeiter 
Frau Steffi Wolf 

Unterschrift AL / FBL 
Frau Dr. Arnold 

 

Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  Frau Borris Unterschrift 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 30.12.2020 
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Begründung: 
 
Die Durchführung der Methode Kinderstadt als "elberado" wird bereits seit dem ersten Jahr der 
Durchführung 2010 im besonderen Interesse der Landeshauptstadt Magdeburg gesehen. Seither 
wurde die Kinderstadt im zweijährigen Turnus durchgeführt. Lediglich im Jahr 2018 wurde auf 
Grund finanzieller Schwierigkeiten des Vereins elberado e. V. keine Kinderstadt durchgeführt.  
 
Aktueller Träger des Projektes ist die Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH. Die Kinderstadt ist mit 
den Zielen der Demokratieförderung, der politischen Bildung sowie der Berufsorientierung ein 
förderungswürdiges und wünschenswertes Partizipationsprojekt und bildet damit ein besonderes 
Interesse der Landeshauptstadt Magdeburg ab. Darüber hinaus ist auf Grund der umfangreichen 
Partizipationsmöglichkeiten auch eine Verbindung zum derzeit im Beschluss befindlichen 
Beteiligungskonzept zu sehen. Die Landeshauptstadt Magdeburg hat auf Grund der erhöhten 
Anstrengungen im Bereich der Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen im landesweiten 
Programm "Jugend+Kommune" einen Unterstützungszuschlag erhalten.  
 
Im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2020 und 2022 wurden für die Durchführung der 
Kinderstadt jeweils 30.000 € eingeplant. Durch die umfangreichen Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie, wurde in Abstimmung mit dem Jugendamt entschieden, die Kinderstadt in 2020 
nicht durchzuführen und in das nächste Jahr zu verlegen. Im laufenden Haushaltsjahr sind bisher 
noch keine finanziellen Mittel geflossen. 
 
Demzufolge wird beantragt, die eingestellten Mittel in Höhe von 30.000 € für das Förderjahr 2021 
bereitzustellen, um dem Träger für die Organisation und das Projektmanagement 
Planungssicherheit zu verschaffen. Weiterhin haben bereits weitere Fördermittelgeber einer 
Verlagerung des Projektes zugestimmt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  
 
Der Bedarf i. H. v. 30.000 EUR wird bei einem entsprechenden Gesamtergebnis des Haushaltes 
2020 ausnahmsweise für übertragbar erklärt. Sollte eine Übertragung aufgrund eines zu 
erwartenden negativen Jahresergebnisses 2020 nicht möglich sein, werden im Haushaltsplan 
2021 (über Änderungsliste 2021) die Mittel entsprechend budgeterhöhend veranschlagt. 
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